
INFORMATIONSBLATT

KOORDINIERUNGSARZT

Für jede Pflegeeinrichtung wird ein Koordinierungsarzt bestimmt

	 1.     Personne de contact pour le coordinateur régional/national

	 1.     Ansprechpartner für den regionalen/nationalen Koordinator

	 2.     Ansprechpartner des 1) Verantwortlichen der Einrichtung und des 2) Telekonsulationsarztes 
und des 3) Gastarztes

	 3.     Gibt seine Handynummer an den regionalen Koordinator, an die Gastärzte und an die
Pflegeeinrichtung

	 4.     Nimmt per E-Mail und über die vom “Verantwortlichen der Einrichtung” festgelegte Telefon-
nummer Kontakt mit der Pflegeeinrichtung auf 

	 5.     Stellt einen Gastarzt-Bereitschaftsdienst 24/7 (von 8 Uhr bis 8 Uhr am nächsten Morgen), für 
die Pflegeeinrichtung auf, dies abhängig von der Verfügbarkeit, die der regionale / nationale 
Koordinator angibt, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen der 
Einrichtung 

	 6.     Teilt dem “Verantwortlichen der Einrichtung” die Verfügbarkeiten der behandelnden Ärzte 
und Gastärzte der Einrichtung mit sowie deren Entwicklung

	 7.     Verteilt, in Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen der Einrichtung, die Richtlinien,
Empfehlungen und Informationen bezüglich der national und innerhalb der Einrichtung 
geltenden Bestimmungen in Bezug auf COVID-19 an die “Gastärzte” und an die behandelnden 
Ärzte der Bewohner 

	 8.     Steht in täglichem E-Mail-Kontakt mit dem “Verantwortlichen der Einrichtung”, um sich über 
die allgemeine Entwicklung der Einrichtung zu informieren.

Version 1.0

Besondere Bestimmungen im Rahmen der Bekämpfung von COVID-19 


